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332 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Umweltschutz 

über die Regierungsvorlage (185 der Beila­
gen): Bundesgesetz über die Umweltverträg­
lichkeit von Waschmitteln (Waschmittelgesetz) 

Bestimmte, in Waschmitteln enthaltene Stoffe 
belasten die Umwelt, . insbesondere die Wasservor­
räte Österreichs, in beträchtlichem Ausmaß. Um 
Gefahren für Menschen und Umwelt durch diese 
Stoffe hintanzuhalten, soll durch die vorliegende 
Regierungsvorlage der Bundesminister für Gesund­
heit und Umweltschutz ermächtigt werden, unter 
gewissen Voraussetzungen Verordnungen zu erlas-

. sen, durch welche Anforderungen an die Abbaubar­
keit von in Waschmitteln enthaltenen Stoffen sowie 
Höchstmengen für Phosphate bzw. andere umwelt­
gefährdende Stoffe in Waschmitteln und sonstige 
VerkehrsbeschräQkungen für Waschmittel festge­
legt werden können. Weiters sind, die Möglichkeit 
einer E~lassung ergänzender Kennzeichnungsvor­
schriften für die Verpackung von Waschmitteln 
sowie eine Auskunftspflicht . insbesondere für Her­
stelleru.nd Importeure von Waschmitteln vorgese­
hen. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt­
schutz hat den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
14. März 1984 erstmals in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, einen Unterausschuß 
einzusetzen, dem von der Sozialistischen Partei 
Österreichs die Abgeordneten Mag. G u g gen -
be r ger, Hoc h mai r, Dipl.-Ing. Dr. K e p -
pe I müll e r, Helmuth S t 0 ck e rund Ton n, 
von der Österreichischen Volkspartei die Abgeord­
neten Heinzinger, Dr. Marga Hubinek, 
Ingrid Ti c h y - S c h red e rund Dipl.-Kfm. Dr. 
S turn m v 0 J I sowie von der Freiheitlichen Partei 
Österreichs der Abgeordnete Pro b s t angehör­
ten. Nach der Konstituierung wurde die Regie­
rungsvorlage in drei weiteren Sitzungen unter Bei­
ziehung von Sachverständigen einer eingehenden 
Beratung unterzogen. Dabei konnte ein Einverneh­
men erzielt werden. 

.. In der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit 
und Umweltschutz am 20. Juni 1984 erstattete die' 
Vorsitzende des Unterausschusses, Abgeordnete 
Dr. Marga Hub i n e k, darüber Bericht. 

N ach einer anschließenden Debatte, an der sich 
die Abgeordneten Dr. Marga Hub i n e k, 
Pro b s t und Hoc h mai r sowie der Bundesmi-

. nister für Gesundheit und Umweltschutz Dr. 
S t e y r e r beteiligten, wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung der v~m Unteraus­
schuß vorgeschlagenen Abänderungen einstimmig 
angenommen . 

., 

Der vom Ausschuß beschlossene Gesetzentwurf 
sieht die Reduzierung des Phosphatgehaltes in zwei 
Etappen vor. Die Industriereiniger sollen unter dem 
Begriff "Waschmittel" im Sinne dieses Gesetzent­
wurfes subsumiert werden. Weiters wird der Bun­
desminister für Gesundheit und Umweltschutz 
ermächtigt, durch Verordnung Teststreifen zur 
Bestimmung der Wasserhärte im Interesse der Kon­
sumenten einzuführen. 

Zu den Abänderungen der' Regierungsvorlage 
stellt der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt­
schutz folgendes fest: 

Zu § 1 Abs. 1: 

. Der Ausschuß bringt zum Ausdruck, daß von der \ 
durch das Waschmittelgesetz gegebenen Möglich­
keit, durch Verordnung Vorschriften an die 
Abbaubarkeit sowie zur Beschränkung von in 
Waschmitteln enthaltenen Stoffen zu erlassen, für 
Waschmittel im Sinne der Z 4, 5 und 6 des § 1 
Abs. 1 sowie für Waschmittel im Sinne der Z 2 und 
3 des § 1 Abs. 1 und des § 1 Abs. 2, die zur Verwen­
dung in Industrie- und Gewerbebetrieben bestimmt 
sind (sog. "Industriereiniger"), unter Bedacht­
nahme auf den Fortschritt der einschlägigen Tech­
nologien und ohne Verzerrung des internationalen 
Wettbewerbs Gebrauch zu machen sein wird. 
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2 332 der Beilagen 

Zu § 4: 

Der Ausschuß hat die Vorschriften dieses 
Gesetzentwurfes nach dem derzeitigen Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse bestmöglich gestal­
tet. Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß der 
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 
eine bis Mitte 1986 fertigzustellende Studie in Auf­
trag geben wird, in der über die in Waschmitteln 
enthaltenen Stoffe und insbesondere über die Mög­
lichkeiten und die Auswirkungen der Herabsetzung 

Hehnuth Stocker 

Berichterstatter 

des Phosphatgehaltes in Waschmitteln weitere Ent­
scheidungsgrundlagen erarbeitet werden. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für Gesundheit und Umweltschutz den An t r"a g, 
der Nationalrat wolle dem a n"g e s chI 0 s sen e n .t.. 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1984 06 20 

Dr. Marga Hubinek 

Obmann 
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Bundesgesetz vom xxxx über die 
Umweltverträglichkeit von Waschmitteln 

~aschmittelgesetz) 

§ 1. (1) "Waschmittel" im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind chemische Erzeugnisse, die zur Reini­
gung von 

1. Textilien, 
2. Geschirren oder Geräten, die mit Lebensmit­

teln unmittelbar in Berührung kommen, 
3. Böden, Wänden, Möbeln oder sanitären Ein­

richtungen, 
4. Kraftfahrzeugen, 
S. Maschinen in gewerblichen Betrieben oder 

von 
6. Werkstücken in metallverarbeitenden gewerb­

lichen Betriebsanlagen . 
in Verkehr gebracht werden und die zusammen mit 
Wasser reinigend wirken. . 

(2) Als Waschmittel im Sinne dieses Bundesgeset­
zes gelten auch chemische Erzeugnisse, die vor, 
während oder nach dem· Waschvorgang dem 
Waschgut zugegeben werden. 

(3) "Inverkehrbringen" im Sinne dieses Bundes­
gesetzes ist das Herstellen, Einführen, Verpacken, 
Feilhalten und jedes sonstige Überlassen, sofern 
diese Tätigkeiten zu Erwerbszwecken geschehen. 
Ein Inverkehrbringen liegt nicht vor, wenn 

1. sichergestellt ist, daß das Waschmittel in einet 
diesem Bundesgesetz nicht entsprechenden 
Beschaffenheit im Inland nicht zum Verbrau­
cher gelangt, 

2. das Waschmittel in Form von Warenproben 
(das sind als solche gekennzeichnete Wasch- _ 
mittel packungen und -behältnisse, die unent­
geltlich oder entgeltlich, aber unter dem ortS­
üblichen Preis, mit einer Nennfüllmenge, wel­
che geringer als die Nennfüllmenge der klein-

. sten Zl,llässigen kennzeichnungspflichtigen 
.verpackungsart ist) weitergegeben wird oder 

3. das Waschmittel in einer anderen als der in 
Z 2 genannten Form ausschließlich zu Zwek­
ken der Produktforschung, ausgenommen die 
Marktforschung, weitergegeben wird. 

Anforderungen an Waschmittel 

§ 2. Waschmittel dürfen unbeschadet anderer 
Rechtsvorschriften nur dann in VeJ;"kehr gebracht 
werden, wenn sie den Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes und den auf Grund desselben erlasse­
nen Verordnungen entsprechen. 

Abbaubarkeit .von in Waschmitteln enthaltenen 
Stoffen 

§ 3. Soweit es für den Schutz der Gesundheit von 
Menschen oder der Umwelt gegen Gefahren oder 
Belastungen durch in Waschmitteln enthaltene 
Stoffe erforderlich ist, hat der Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie und dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft unter Bedachtnahme auf den jewei­
ligen Stand der Wissenschaft und der Technolqgie 
durch Verordnung Anforderungen an die .biotische 

'und abiotische Abbaubarkeit von in Waschmitteln 
enthaltenen 

1. waschaktiven Substanzen (zB Seifen, syntheti­
sche Substanzen), 

2. Waschmittelaufbaustoffen (zB Soda, Natron, 
Pottasche, Wasserglas, Silicate, Phosphate, 
Cellulosegfykolate), . 

3. Sonderzusätzen (zB Natriumperborat, 
Natriumpercarbonat, Magnesiumsilicat, opti­
sche Aufheller, Polywachse, Polyglykole, 
Triäthanolamin, Verdickungsmittel, Enzyme), 

4. Hilfsstoffen (zB Salze) 
sowie zur Bestimmung der Abbaubarkeit, insbeson-' 
dere hinsichtlich deren Ausmaß und Dauer, erfor­
derlichen Verfahren festzusetzen. 

§ 4. (1) Waschmittel, die zur Reinigung von Tex-_ 
tilien bestimmt sind, dürfen nur in Verkehr 
gebracht werden, wenn sie einen Phosphatgehalt 
aufweisen, der die in der Anlage festgesetzten 
Höchstmengen nicht überschreitet. . 

(2) Soweit es im Interesse des vorbeugenden 
Schutzes der Gesundheit von Menschen oder der 
Umwelt gegen Gefahren oder Belastungen durch 
Phosphate erforderlich ist, hat der Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe 
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und Industrie und dem Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft unter Bedachtnahme auf den 
jeweiligen Stand der Wissenschaft und der T echno­
logie strengere als die gemäß Abs. 1 festgelegten 
Obergrenzen sowie Höchstmengen für Phosphate 
in anderen Waschmitteln (§ 1 Abs. 1 und 2) festzu­
setzen. 

(3) Soweit es für den Schutz der Gesundheit von 
Menschen oder der Umwelt gegen Belastungen 
durch Phosphate erforderlich ist und ein Ersatz­
stoff zur Verfügung steht, von dem Gefahren für 
die Gesundheit von Menschen und für die Umwelt 
nicht oder zumindest in geringerem Maße zu 
erwarten sind, hat der Bundesminister für Gesund­
heit und Umweltschutz im Einvernehmen mit 'dem 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
und dem Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft unter Bedachtnahme auf den jeweiligen 
Stand der Wissenschaft und der Technologie und 
auf gesamtwirtschaftliche Interessen durch Verord­
nung das Inverkehrbringen phosphathältiger 
Waschmittel zu beschränken oder zu verbieten. 

(4) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
und dem Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft unter Bedachtnahme auf den jeweiligen 
Stand' der, Wissenschaft, und der Technologie das 
für die Bestimmung des Phosphatgehaltes erforder­
liche Verfahren festzusetzen. 

Höchstmengen von in Waschmitteln enthaltenen 
anderen Stoffen 

§ 5. Soweit es im Interesse des vorbeugenden 
Schutzes der Gesundheit von Menschen oder der 
Umwelt gegen Gefahren oder Belastungen durch in 
Waschmitteln enthaltene Stoffe gelegen ist, hat der 
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie und dem Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft durch Ver­
ordnung waschaktive Substanzen, Waschmittelauf­
baustoffe, Sonderzusätze oder Hilfsstoffe zu 
bezeichnen und unter Bedachtnahme auf den 
jeweiligen Stand der Wissenschaft und der Techno-, 
logie, sowie auf gesamtwirtschaftliche Interessen 
Höchstmengen für diese Stoffe in Waschmitteln 
festzusetzen. 

Verpackung, Dosierung und Teststreifen 

§ 6. Soweit es für den Schutz der Gesundheit von 
Merischen oder der Umwelt erforderlich ist und 
soweit nicht diesen Erfordernissen durch entspre­
chende Kennzeichnungsvorschriften auf Grund des 
§ 32 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb, BGBL Nr. 53111923, entsprochen ist, 
hat der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz im Einvernehmen mit dem Bundes-

mInister für Handel, Gewerbe und Industrie 
Bestimmungen über Inhalt, An, Form, Größe, 
Beschaffenheit und Ort der Anbringung der Kenn­
zeichnung auf der Verpackung von Waschmitteln 
zu erlassen. In dieser Verordnung können auch 
Vorschriften über die Angabe von Dosierungsemp­
fehlungen sowie die kostenlose Abgabe von Test­
streifen zur Bestimmung der Wasserhärte an den 
Letztverbraucher erlassen werden. 

Überwachung 

§ 7. (1) Die Überwachung des Verkehrs mit 
Waschmitteln obliegt dem Landeshauptmann. 

(2) Der Landeshauptmann kann sich zur Erfül- _ 
lung dieser Aufgabe auch der Aufsichtsorgane 
gemäß § 35 Abs. 2 lit. b des Lebensmittelgesetzes 
1975, BGBL Nr. 86, bedienen. 

(3) Die Aufsichtsorgane sind befugt, überall, wo 
Waschmittel in Verkehr gebracht werden, Nach­
schau zu halten. Der § 37 Abs. 2 bis 4 des Lebens­
mittelgesetzes 1975 gilt sinngemäß. 

§ 8. (1) Die Geschäfts- oder Betriebsinhaber 
sowie ihre Stellvertreter und Beauftragten sind ver­
pflichtet, über Aufforderung den Aufsichtsorganen 
Auskunft' über die Herkunft des Waschmittels zu 
erteilen. 

(2) Soweit es sich bei den Personen im Sinne des 
Abs. 1 um Hersteller oder Importeure handelt, 
haben diese darüber hinaus auch die für die Beur­
teilung der Beschaffenheit des Waschmittels nach 
diesem Bundesgesetz und seinen Verordnungen 
erforderlichen Auskünfte über die bei der Herstel­
lung verwendeten Stoffe zu erteilen. 

(3) Die Aufsichtsorgane sind befugt, Proben von 
Waschmitteln zu entnehmen. Die im Abs. 1 
genannten Personen haben die Entnahme von Pro­
ben zu dulden. 

(4) Für die weitere Behandlung der Probe gilt 
§ 39 Abs. 2 bis 6 des Lebensmittelgesetzes 1975 
sinngemäß. 

§ 9. (1) Die Bundesanstalten für Lebensmittelun­
tersuchung (§ 42 LMG 1975) sind innerhalb ihres 
Wirkungsbereiches verpflichtet, auf Verlangen der 
Behörde Untersuchungen im Rahmen dieses Bun­
desgesetzes durchzuführen und hierüber unverzüg-

,lieh Befund und Gutachten zu erstatten. § 43 Abs. 2 
des Lebensmittelgesetzes 1975 gilt sinngemäß. 

(2) Der Wirkungsbereich der Bundesanstalt für 
Wassergüte (BGBL Nr. 786/1974) wird, durch die­
ses Bundesgesetz nicht berührt. 

§ 10: Sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe 
bedroht ist oder den Tatbestand einer mit strenge­
rer Strafe bedrohten Verwaltungsstrafbestimmung 
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Verwaltungs behörde zu bestrafen 
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1. mit Geldstrafe his zu 50 000 S, wer 
a) Waschmittel, die zur Reinigung von Tex­

tilien bestimmt sind, in Verkehr bringt, die 
einen höheren als gemäß § 4 Abs. 1 festge­
legten Phosphatgehalt aufweisen, 

b) Waschmittel entgegen einer gemäß § 3, 
§.4 Abs. 2 bis 4 oder § 5 erlassenen Ver­
ordnung in Verkehr bringt, 

c) der Auskunftspflicht des § 8. Abs. 2 zu­
widerhandelt oder 

d) ~ntgegen dem § 8 Abs. 3 die Entnahme 
von Proben verweigert; 

2. mit Geldstrafe bis zu 15 000 S, wer 
a) Waschmittel entgegen einer gemäß § 6 

erlassenen Verordnung in Verkehr bringt 
oder 

b) der Auskunftspflicht. des § 8 Abs. 1 zu­
widerhandelt. 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 11. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1985 in Kraft. 

(2) Waschmittel, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes hergestellt wurden und den Bestim­
mungen des § 4 Abs. 1 nicht entsprechen, dürfen 
noch bis 30. September 1985 abgegeben werden. 

(3) Verordnungen auf qrund dieses Bundesge­
setzes können bereits ab .dem auf seine Kundma­
chung folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen 
frühestens mit dem Geltungsbeginn dieses Bundes­
gesetzes in Kraft gesetzt werden. 

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist 

1. hinsichtlich der §§ 3, 4 Abs. 2 bis 4 und des § 5 
der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie und dem Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft, 

2. hinsichtlich des § 6 der Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie, 

3. im übrigen der Bundesminister für Gesund­
heit und Umweltschutz betraut. 

Anlage 
zu § 4 Abs. 1 

Höchstmengen für Phosphate in Waschmitteln, die 
zur Reinigung von Textilien bestimmt sind 

I. a) Für Waschmittel, die zur Verwendung im 
Haushalt bestimmt sind, gelten bei einem 
Waschlaugenvolumen von 20 Litern und bei 
Beachtung der Dosierungsempfehlungen, 
bezogen auf das Fassungsvermögen einer 
Waschmaschine von 4 bis 5 Kilogramm 

Trockenwäsche, folgende Obergrenzen für 
den Phosphatgehalt in der Waschlauge, 
ermittelt als Gramm an elementarem Phos­
phor je Liter Waschlauge (g/l P): (1 0 

dH = 0,1785 mMol Gesamthärteli) . 

Phosphatgehalt in der Waschlauge in g/l P 
bei Verwendung von 

. Wasser­
härte­

bereich 

1 
2 
3 

Waschmit- Waschmit- . 
t I (". 11 tein far . SpezIal-I . V orwasch-
~~schte~~ Wascthtem- rein.wasch- mitteln 

peraturen mitteln 
peraturen _ bis 60° C 

im ge~amten Waschvorgang: 
in der Vor-

wäsche: 

0,75 0,90 0,50 0,60 
0,90 1,05 0,60 0,70 
1,20 1,30 0,70 0,85 

b) Die Obergrenzen der lit. a werden mit 
1. Jänner 1987 durch folgende .Werte 
ersetzt: 

11. a) 

Phosphatgehalt in der Waschlauge in g/l P 
bei Verwendung von 

Wasser­
härte­

bereich 

Waschmit- Wasch,:?it-
teln für alle teln fur 
Waschtem- Waschtem- F~f:~~1~~- Vorwasch-

mitteln mitteln 

1 
2 
3 

peraturen bi~a~~~c 
im gesamten Waschvorgang : 

0,55 
0,70 
1,00 

0,80 
0,95 ' 
1,25 

0,45 
0,50 
0,65 

in der Vor­
wäsche: 

0,55 
0,65 
0,80 

Bei Waschmitteln, die nach ihren Dosie­
rungsempfehlungen gleichzeitig mit anderen 
Wasch- und Reinigungsmitteln zu verwen­
den sind, darf der Phosphatgehalt insgesamt 
nicht die Obergrenzen der lit. bund c über­
schreiten. 

Für Waschmittel, die zur Verwendung in 
Wäschereien bestimmt sind, bemißt sich der 
höchstzulässige Phosphatgehalt bei Beach­
tung der Dosierungsempfehlungen und auf 
Grundlage eines Verhältnisses von 1 Kilo­
gramm Trockenwäsche zu 5 Litern 
Waschlauge nach folgenden Obergrenzen 
für den Phosphatgehalt in der Waschlauge, 
ermittelt als Gramm an elementarem Phos­
phor je Liter Waschlauge (g/l P; Phosphat­
höchstmengen) : 

Phosphatgehalt in der Waschlauge in g/l P 
bei Verwendung von 

Wasser- Vollwasch-
Spezialwasch-

Vorwasch-
härte- mitteln, Allein-

mitteln, Bunt.-
und Fein- mitteln 

bereich waschmitteln waschmitteln 

im gesamten Waschvorgang : 
in der Vor.-. 

wäsche: 

0,50 0,75 0,35 
2 0,65 0,90 0,45, 

3 0,90 1,10 0,60 
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b) Für Waschmittel, die aufeinander abge­
stimmt 'sind und nach ihren Dosierungsemp­
fehlungen nacheinander zu verwenden sind, 
gelten für den sich insgesamt ergebenden 
Phosphatgehalt in der Waschlauge die für 
Vollwaschmittel festgelegten Obergrenzen. 

c) Bei Waschmitteln, die nach ihren Dosie­
rungsempfehlungen gleichzeitig mit anderen 
Waschmitteln zu verwenden sind, darf der 
Phosphatgehalt insgesamt nicht' die Ober­
grenzen der lid a überschreiten. 

III. Wasserhärtebereiche sind unter Berücksich-
tigung der nach deutschen Härtegraden 

~ ermittelten Wasserhärte: 

Bereich 1 (weiches bis mäßig hartes. 
Wasser): 
bis 1,8 Millimol 
Gesamthärteil = unter 10° dH 

Bereich 2 (ziemlich hartes Wasser): 
1,8 bis 3,0 Millimol 
Gesamthärteil = 10° -16 ° dH 

Bereich 3 (hartes Wasser) : 
über 3,0 Millimol 
Gesamthärteil = über 16° dH 
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